
 

 

 

Amtswege für den Schulball 

 

Solltest du an deiner Schule gerade einen Schulball planen, so bleiben dir einige 

Amtswege nicht erspart. Wir wollen dir hier eine kleine Checkliste geben, welche 

Magistrate und Institutionen du aufsuchen musst. 

 

 

Veranstaltungsanmeldung bei der MA 36 

 

Als ersten offiziellen Schritt muss der Schulball bei der MA 36 angemeldet werden. 

Theoretisch muss dies erst spätestens eine Woche vor der Veranstaltung erfolgen, 

jedoch ist es sicherlich vorteilhaft dies auch schon früher zu erledigen. Bei der 

Anmeldung muss der eigentliche Veranstalter angegeben werden, der rechtliche 

Geschäfte erledigt. Deshalb ist auch der beste Weg hierfür den Elternverein zu nehmen.  

 

Das Formular zum Ausfüllen online oder zum Ausdrucken unter 

http://www.wien.gv.at/amtshelfer/wirtschaft/gewerbetechnik/veranstaltungswesen/an

meldung.html  

 

 

Stanzen der Eintrittskarten 

 

Mindestens einmal vor und einmal nach der Veranstaltung musst du die MA 36 

aufsuchen um die Eintrittskarten für den Schulball stanzen und abzählen zu lassen. Dies 

ist notwendig um danach feststellen zu können wie viele Eintrittskarten ihr verkauft 

habt. Nach dem Schulball musst du die nicht verkauften Eintrittskarten abzählen lassen. 

Deshalb Achtung: Keine Eintrittskarten verlieren, da sonst die Gebühren höher sind. 

Die MA 36 findest du hier: 1200 Wien, Dresdner Straße 75, 4. Stock, Zi. 420 

 

 

Antrag auf Bestätigung beim Stadtschulrat 

 

Damit du für den Schulball keine Vergnügungssteuer zahlen musst und auch für weitere 

rechtliche Grundlagen brauchst du vom Stadtschulrat eine Bestätigung, dass es sich 

beim Schulball um eine schulbezogene Veranstaltung handelt. Hierfür muss der/die 

Sekretär/in deiner Schule eine formlose Mail an den Stadtschulrat schreiben mit der 

Bitte um Ausstellung einer solchen Bestätigung, welche du innerhalb von 14 Tagen 

erhältst.  

http://www.wien.gv.at/amtshelfer/wirtschaft/gewerbetechnik/veranstaltungswesen/anmeldung.html
http://www.wien.gv.at/amtshelfer/wirtschaft/gewerbetechnik/veranstaltungswesen/anmeldung.html


 

 

 

 

AKM-Anmeldung 

 

Dafür, dass du Bands, DJs und sonstige Künstler auftreten lässt, musst du eine 

bestimmte Gebühr, gemessen an den Einnahmen durch Eintrittspreise, entrichten. Du 

musst deine Veranstaltung einige Tage davor bei der AKM (Autoren | Komponisten | 

Musikverleger)  anmelden. Dies kannst du auch online erledigen oder du besuchst eine 

Geschäftsstelle, wo dich die Mitarbeiter sehr gut beraten. Nach dem Schulball erhältst du 

eine Rechnung, da die Einnahmenabrechnung im Regelfall von der MA 36 an die AKM 

weitergeleitet wird.  

Alle Infos hierzu erhältst du unter http://www.akm.co.at/  

 

 

Abrechnung bei der MA 36 

 

Nach der Veranstaltung musst du noch einmal die MA 36 aufsuchen. Theoretisch 

würdest du nun hier die Abrechnung für die Vergnügungssteuer bekommen, von 

welcher du jedoch befreit bist, wenn ein allfälliger Gewinn für schulbezogene 

Angelegenheiten und Anschaffungen ausgegeben wird. Dies ist im Regelfall so üblich.  

Mitnehmen zu deinem Amtsbesuch musst du: 

  - die nicht verkauften Eintrittskarten 

  - die Bestätigung des Stadtschulrates 

  - eine grobe Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben  

  - die Bestätigung der Schulleitung, dass der Gewinn der Schule gutgeschrieben wurde 

 

Die MA 36 findest du hier: 1200 Wien, Dresdner Straße 75, 4. Stock, Zi. 420 

 

Viel Spaß und Erfolg für deinen Schulball! 

Deine Wiener Landesschülervertretung 

http://www.akm.co.at/

